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A. RESCH l Der Fall Rosenheim

In GW III/68, S. 289—310, brachten wir im Wortlaut den Bericht von

Paul Brunner der Stadtwerke Rosenheim, Abt. Elektrizitätswerk,
Revisionsabteilung, über Maßnahmen im „Fall Rosenheim“. In diesem
Beitrag bringen wir hier zunächst den Wortlaut der bedeutendsten
eidesstattlichen Zeugenaussagen vor der Stadtpolizei Rosenheim,

Kriminalabteilung, über die Ereignisse, die sich vom 15. November
bis Ende 1967 „im Fall Rosenheim“ zugetragen haben. Zum besseren
Verständnis dieser Aussagen sei besonders auf die Skizze der VVoh-
nung und Anwaltskanzlei des RA Adam, Rosenheim, in GW II/68,
S. 243, verwiesen. Für die richtige Wertung dieser Zeugenaussagen ist

ein Vergleich der einzelnen Aussagen mit den Angaben im oben ge-
nannten Revisionsbericht von Paul Brunner besonders aufschlußreich.
Der Bericht über die unten genannten Messungen von Dr. F. Karger
vom Max-Planck-Institut für Plasma-Physik und G. Zicha von der
Reaktorstation der Technischen Hochschule München, Garching bei
München, bringen wir in dem zusammenfassenden Abschlußbericht in
GW II/69, weil es sich dabei um eine grundsätzliche Stellungnahme
aus der Sicht der Physik zu diesen Phänomenen handelt. In GW I/69
folgen die Zeugenaussagen über die Ereignisse des Jahres 1968.

In GW III/68, wie einleitend erwähnt, brachten wir den Wortlaut des Revi-

sionsberichtes von Paul B r u n n e r , in dem die Ergebnisse der Untersuchung

des „Falles Rosenheim“ durch die Stadtwerke Rosenheim vom 15. 11. bis

19. 12. 1967 zusammengefaßt wurden. Es stellt sich hier nun die Frage, ob es

neben dieser Untersuchung noch andere Untersuchungen durch Fachleute

gegeben hat und wie es hierfür mit den Augenzeugenberichten steht.

Von den unabhängig von den Stadtwerken Rosenheim angestellten Unter—

suchungen sind hier vor allem die im Bericht von Brunner schon genannten

Messungen (GW III/68, S. 305) von Dr. phys. F. Karger vom Max-Planck-

Institut für Plasma-Physik und G. Zicha von der Reaktorstation der Tech—

nischen Hochschule München in Garching bei München besonders erwähnens—

wert. Bei den Augenzeugenberichten sind vor allem die eidesstattlichen

Aussagen vor der Stadtpolizei der Stadt Rosenheim, Kriminalabteilung

Grenzgebiete der Wissenschaft IV/1968, 17. Jg.
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(AZ 19 Js 1723/67), zu nennen, wobei ich die hier folgenden Aussagen durch

persönliche Befragung noch erhärten konnte. Da jedoch der Inhalt dieser

Aussagen und Aufzeichnungen an vielen Stellen eine Wiederholung dessen

darstellt, was schon Brunner in seinem Bericht mitgeteilt hat, seien in

diesem Beitrag nur jene Stellen noch angeführt, die eine besondere Ergänzung

und Bestätigung des so ausführlichen Revisionsberichtes von Brunner be-

inhalten.

Die Ereignisse bis Ende 1967

Auf die Anzeige des RA Adam, Rosenheim, gegen Unbekannt hin, hat die

Kriminalpolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rosenheim vom 29. 11. 67

anfangs Dezember 1967 die Ermittlung aufgenommen. KA W e n dl berichtet

hierüber unter anderem:

„Von der Kripo wurden zunächst in der Zeit zwischen 4. und 8. 12. 1967

während der Bürostunden in der Anwaltskanzlei jeweils durch einen oder

zwei Beamte Überwachungen vorgenommen Dabei wurde am i. 12. 1967

vormittags ein Knall in der Kanzlei vernommen, während der Unterzeichnete

und KOM Seitz sich bei RA Adam in dessen Zimmer befanden. Der Knall

erfolgte offenbar in der Kanzlei. Ursache war nicht feststellbar.

Am 4. 12. 1967, um 17.29 Uhr, pendelte die Hängelampe im Flur. Der Beginn

wurde nicht beobachtet. Anwesend waren die drei Kanzlei—Angestellten.

Am 5. 12. 1967, um 8.45 Uhr, haben nach Verständigung der Kripo Unterzeich—

neter und KOM Seitz noch gesehen, wie die Hängelampe im Flur, Salon und

Herrenzimmer auspendelten. Anwesend waren in der Kanzlei und Wohnung

nur die drei Angestellten.

Am 6.12. 1967, um 8.00 Uhr, haben nach Verständigung der Kripo Unterzeich-

neter und KOM Seitz noch gesehen, wie die Lampen im Flur und Herren-
zimmer pendelten.

Am gleichen Tage, um 10.07 Uhr, wurde KOM Seitz, der in der Kanzlei saß,

durch die an ihrem Schreibtisch sitzende . . . S .. aufmerksam gemacht, daß
die Kugellampe im Zimmer des RA Adam, die Türe stand offen, pendelte.

KOM Seitz hat den Beginn nicht gesehen. Er hat sich aber überzeugt, dal3 zu
der Zeit niemand im Zimmer war.

Um 11.55 Uhr am gleichen Tage wurde Unterzeichneter, der mit PHM Nieder-
meier in der Kanzlei Adam anwesend war‚von der S .. in Kenntnis

gesetzt, daß die Lampe in der Küche schwinge. Die S .. hatte einen leeren

Karton durch den Wohnungsgang in die Küche getragen und stand mit dem

Karton in der Hand unter der offenen Türe, als sie uns rief. Wir sahen die
Lampe schwingen. Die S. . stellte an Ort und Stelle in Abrede, die Lampe

berührt zu haben.

Um 16.50 Uhr schwang wieder die Lampe in der Küche. Der Anfang wurde
nicht gesehen. Das Schwingen hat die S. . gemeldet.
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Am 7. 12. 1967, um 7.40 Uhr, wurde durch die S .. telefonisch die Kripo ver—

ständigt, daß ein Wandteller im Flur zerbrochen am Boden lag.

Um 14.00 Uhr des gleichen Tages wurde die Kripo wieder durch die S . . ver-

ständigt, daß die Lampenschirme in der Kanzlei und im Zimmer gegenüber

zerplatzt seien. KOM Seitz hat sich davon überzeugt und die Lampen noch

ausschwingen sehen.

Um ungefähr 16.00 Uhr hat Unterzeichneter in kurzen Abständen nachein—

ander drei Knalleffekte in der Kanzlei wahrgenommen. Anwesend waren zu

dieser Zeit dort die zwei weiblichen Angestellten (S . . und H . .) und Herr
Engelhard.

An diesem Tage und in den darauffolgenden Tagen waren auf Ersuchen des

RA Adam Dr. Karger vom Max—Planck—Institut München und ein Team im

Auftrage des Prof. Bender von der Universität Freiburg in der Anwaltskanzlei

anwesend, die Messungen und wissenschaftliche Überprüfungen vornahmen.

Schon bei diesen ersten Überprüfungen und Vernehmungen fiel auf, daß sich

die Ereignisse in der Anwaltskanzlei immer dann abspielten, wenn die 18—

jährige Anwaltsgehilfin . . . S . . im Büro bzw. in der Nähe des Ereignis-Ortes

anwesend war. Die S . . zeigte auch immer ein sehr gespanntes und nervöses

Verhalten.

In der Folgezeit bis 9. 1. 1968 wurden dann bei der Kripo keine besonderen

Vorkommnisse mehr gemeldet. Die S .. war vom 20. 12. bis 8. 1. 1968 be-

urlaubt.“ (Az 19 Js 1723/67, B1. 2—3)

Besonders von Bedeutung sind hier wegen seiner ganz kritischen Haltung

auch die eidesstattlichen Aussagen des Bürovorstehers Johann E n g e l h a r d :

„Am Freitag, dem 8. 12. 1967, kam dann nachmittags Herr Dr. Karger vom

Max-Pianck-l’nstitut München, der eine Kamera und Tonbandgeräte auf—

stellte. I'Zan sollte die Vorkommnisse aufnehmen.

Dr. Karger stand mit seinen Mitarbeitern noch im Flur und sah noch die

Lampe im Flur zur Wohnung ausschwingen. Er hörte auch die Knalle in den

Kanzleiräumen.

Als er seine Geräte aufgebaut hatte, ereignete sich nichts mehr. Etwa gegen

17 Uhr schickte er dann seine Mitarbeiter weg und blieb alleine da. Bei einem

Tonbandgerät, das er in die Kanzlei stellte, sprang das Band aus der Führung.

Es war niemand vorher am Tonbandgerät. Mehrmals hörte er mit mir zu-

sammen Knalle, wobei auch die beiden Mädchen in der Kanzlei waren. Wir

konnten aber nicht genau feststellen, aus welcher Wand die Geräusche ka-

men

Am Montag, dem 11. 12. 1967, waren früh wieder die Lampen in den beiden

Kanzleiräumen (Kanzlei und Chefzimmer) zersprungen. Es kann auch sein,

daß es nur die Lampe in der Kanzlei war. Herr Brunner kam zusammen mit
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Herrn Maier vom E-Werk. Herr Maier stieg auf eine Leiter, um die Lampen

auszuwechseln. Es kann auch sein, daß er nur das Sicherheitsnetz an der

Lampe befestigte.

Bereits vorher hatte sich in Gegenwart des Herrn Brunner — ich befand mich

im kleinen Flur — das in der Kanzlei über einer Sitzgruppe befindliche Blu—

menbild um 90O gedreht. I-Ierr Brunner hängte das Bild wieder gerade. Als Herr

Maier auf der Leiter etwa 1 m vom Bild entfernt stand und niemand in der

Nähe des Bildes war, drehte ‚sich das Bild wieder. Das wiederholte sich an

diesem Vormittag mehrmals, so daß einmal das Bild sich mehrmals voll—

kommen drehte, bis der Befestigungsdraht des Bildes riß. Obwohl niemand

in das Chefzimmer kam, stellten Herr Brunner und ich fest, daß dort alle

4 Bilder schief hingen und das Bild (Notar Adam) am Boden lag.

Wir hängten alle Bilder wieder gerade, aber kurze Zeit später hingen sie

wieder schief.

Es ist völlig ausgeschlossen, dal3 jemand der anwesenden Personen die Bilder

berührt hat. Dann flogen noch die kleinen Bilder in der Kanzlei von der

Wand und das über dem Schreibtisch hängende sogenannte Walde—Bild.

Am Abend ging dann Frl. S . . in den Vorbereitungskurs zur Lehrlingsprüfung

zu RA Weinzierl. Dies war um 16.30. Um 17.45 knallte es in der Wand, die

Lampe im Büro schwang aus und ein kleines Bild hinter meinem Schreibtisch

fiel von der Wand.

Am Dienstag vormittag zeigten sich die gleichen Erscheinungen wieder.

Etwa um 10.30 kam der Postbote. Ich nahm die Post ab und ging an den
kleinen Schreibtisch in der Kanzlei. Stehend öffnete ich mit einem Küchen—
messer, das die Elektriker benützt hatten und das zufällig auf dem Schreib—

tisch lag, die Post. Während ich die meisten Briefe geöffnet hatte, rief mich
Frau Adam aus dem gegenüberliegenden Zimmer zu sich. Ich legte das Messer

auf die Briefe und ging zur Türe. Bis zur Türe sind es etwa 2 m. Ich war noch

nicht an der Türe, als es hinter mir krachte. Ich drehte mich um und sah,

daß das Walde-Bild, das über dem Schreibtisch hing, am Boden lag. Zu mei—

nem Erstaunen lag die eingegangene und von mir teilweise geöffnete Post
geschlichtet auf dem Bild und zwar nur auf dem Bild selbst innerhalb des
Rahmens. Ich hob die Post auf und mußte feststellen, dal3 das Messer auf

dem Bild entlang des auf dem Bild befindlichen Kirchturmes lag.

Dieser Vorfall hat mich am meisten beeindruckt.

Für mich ist es ausgeschlossen, da13 eines der beiden anwesenden Lehrmäd—

chen innerhalb zwei Sekunden, in denen ich die Schritte zur Tür machte, das

Bild von der Wand werfen und die Post auf das Bild legen und ordnen konnte.

Als ich mich umdrehte und das Bild am Boden liegen sah, waren die Mädchen
so weit von dieser Stelle entfernt, daß sie dies nicht selbst vornehmen hätten

können, zumal sich beide von ihren vorherigen Plätzen nicht wegbewegten.
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Am Nachmittag kam ich kurz nach 14.00 Uhr in die Kanzlei. Ich nahm meine

Frau mit, weil ich ihr die Vorgänge zeigen wollte.

Wir befanden uns mit Herrn Klaus Adam jr. und Herrn Stern sowie einem

Angestellten des Herrn Stern im Salon in der Wohnung, als es plötzlich

krachte. Ich lief schnell in die Kanzlei und sah beide Lehrmädchen an der

Türe zum Chefzimmer stehen. Beide waren sehr erregt. Ich sah dann, daß

das große Bild hinter dem Schreibtisch des Chefs auf dem Boden lag und die

anderen Bilder schief hingen. Alle Anwesenden haben dies gesehen.

Der Rahmen des großen Bildes War erheblich beschädigt. Die Aufhängevor—

richtung war samt Mauer aus der Wand gerissen.

Ich habe dann den Chef gebeten, er möge doch Frl. S.. zu Hause lassen

d. h. beurlauben, weil dies doch so nicht mehr weiter gehen könne. Auch Frau

Adam wollte dies. Wir wollten unsere Ruhe haben. Es war für uns alle nerv—

1ich sehr aufreibend.

RA Adam hat dann Frl. S . . für einige Tage beurlaubt. Wir haben ihr erklärt,

daß wir alle nacheinander ausspannen wollen, sie solle den Anfang machen.

Am Mittwoch, dem 13. 12. 1967, kam ich kurz nach 8.00 Uhr in die Kanzlei.

Unmittelbar darauf hörten wir (Frl. H. . und ich) noch einen Knall in der

Wand. Frl. H. . sagte mir auch, daß etwa um 7.45 noch ein kleines Bild in der

Kanzlei von der Wand flog.

Dann ereignete sich nichts mehr bis Montag, dem 18. 12. 1967. An diesem Tag

kam Frl. S . . wieder in die Kanzlei ....... Als Frl. S . . dann wieder in der

Kanzlei war und zur Toilette ging, stellte ich fest, daß die Lampe im Flur

wieder ausschwang. Ich wurde durch einen Schrei von Frl. S .. darauf auf-

merksam. Auch Prof. Bender und seine Mitarbeiter sahen die Lampe noch

ausschwingen. Der Stromschreiber zeichnete einen Ausschlag auf.

Am Dienstag,dem 19. 12. 1967, waren die Vorkommnisse so stark, daß sie

kaum noch nervlich auszuhalten waren.

Bilder in der Kanzlei drehten sich früh kurz nach 8.00 Uhr in der Kanzlei

in Gegenwart des Herrn Zacher und des Herrn Meng vom E-Werk. Kurz vor

dem Eintreffen der Frau Bielmeier drehte sich das Blumenbild im Mandan-

tenbespechungszimmer (auch Wartezimmer genannt) um 90 O und unmittelbar

darauf auf die andere Seite, also um 180 0. Es war niemand in diesem Zimmer.

Wir standen im kleinen Flur und die Mädchen in der Kanzlei.

Frau Bielmeier blieb ab Dienstag auch im Kanzleiraum und arbeitete an

einem Schreibmaschinentisch.

Am gleichen Vormittag telefonierte Frl. S .. mit einem Mitarbeiter des Prof.

Bender aus Freiburg.

Dies war gegen 11.30 Uhr ......

Sie erzählte diesem, was wieder alles am Vormittag vorgefallen war. Dabei

war sie ziemlich erregt.
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Ich konnte sie dabei genau beobachten. Außer ihr war niemand im Chef-

zimmer. Plötzlich knallte es und das Bild (Notar Adam) fiel von der Wand.

Frl. S . . konnte das Bild nicht von der Wand geschlagen haben, das hätte ich

gesehen. Das Bild stand dann am Boden und-zwar so, daß der Kopf des Bildes

nach unten zeigte. Dies war mir unerklärlich.

Frl. H. und RA Adam sahen dies auch.

Ich habe das entsetzte Schreien des Frl. S . . immer noch im Ohr.

Am Nachmittag kam dann der Vater von Frl. S . . in die Kanzlei und mußte

selbst feststellen, wie sich das Bild über der Sitzgruppe in der Kanzlei drehte

und die Lampe in der Kanzlei schwang.

Er sprach dann mit Herrn Rechtsanwalt Adam in meiner Gegenwart. Von

der Kanzlei aus rief er dann telefonisch seinen Hausarzt an und erzählte

diesem, was er selbst erlebt hatte.

Gegen 16.00 Uhr platzte die 200-W-Birne in der Kanzlei.

Ein an der Wand befindlicher Kalender drehte mehrmals und sprang von

der Wand. Dies wiederholte sich etwa 10mal. RA Adam und ich gingen jeweils

von der Kanzlei in das Chefzimmer. Sobald wir der Kanzlei den Rücken

kehrten, sprang der Kalender wieder von der Wand.

Dann hörten wir, daß im kleinen Flur ein Bild sich hin und her bewegte. Ein

anderes Bild im kleinen Flur sprang von der Wand.

Etwa um 17.00 Uhr kam dann Herr Meng vom E-Werk mit noch einem

E—Werk-Angestellten, um die in der Kanzlei zersprungene Birne auszuwech—

seln. Nachdem dies geschehen und Herr Meng die Leiter mit Frl. H .. zu-

sammen auf den Balkon brachte —— ich befand mich im Flur, Herr RA Adam

und der andere Herr des E-Werks im Chefzimmer, Frl. S . . in der Kanzlei —,

knallte es wieder und das Licht ging aus.

Nachdem die Leiter wieder geholt war, stieg Herr Meng (es kann auch der

andere Herr des E-Werks gewesen sein) hinauf, um die Birne erneut auszu—

wechseln. Dabei stellte er fest, daß sich in d e r B i r n e (200 W) der Leucht—
stengel vom Sockel gelöst hatte und in der Birne lag. Die Birne wurde vom

E—Werk sichergestellt.“ (Az 19 Js 1723/67, B1. 45——49)

Werkmeister Alois Z a ch er machte folgende eidesstattliche Aussage über

die obengenannten Beobachtungen: „Ich bin beim städt. E-Werk als Werk—

meister tätig. Am 19. 12. 1967 um 8.15 Uhr wurde durch die Kanzlei des

RA Adam beim EW (Revisionsabteilung) telefonisch mitgeteilt, daß in der

Kanzlei des RA wieder Glühlampen geplatzt seien. Ich ging anschließend mit

dem beim EW tätigen Praktikanten Jürgen Meng zur Kanzlei des RA

Adam. Dort stellten wir fest, daß die Glühlampen im Chefzimmer, im Vor—
zimrner (Kanzlei) und im Empfangszimmer gegenüber der Kanzlei zerbrochen

in Scherben in den um die Lampen angebrachten Netzen lagen.

Die anwesenden Angestellten sagten, daß die Glühlampen um 7.30 Uhr ge—

platzt seien.
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Als wir uns den Schaden betrachteten und Me ng gerade Notizen machte,

sahen wir plötzlich, daß das Bild rechts beim Aktenschrank in der Kanzlei

hin und her pendelte.

Das Pendeln des Bildes begann erst, als wir schon im Zimmer waren. Die

beiden weiblichen Angestellten saßen in der Kanzlei an ihren Schreibtischen.

Es war meiner Überzeugung nach ausgeschlossen, daß das Bild an der Wand

von einer Angestellten in Bewegung gesetzt wurde. Es war niemand in der

Nähe des Bildes, als dies zu pendeln anfing.

Anschließend beobachteten wir, wie im Empfangszimmer gegenüber der

Kanzlei links an der Wand ein großes Blumenbild zuerst pendelte und sich

dann um 360 O am Nagel drehte. Es war zu dieser Zeit niemand im Zimmer.

Die von uns beobachteten Vorfälle haben sich in der Zeit zwischen 8.15 und

9.00 Uhr abgespielt. Das Zerplatzen der Glühlampen haben wir nicht ge—

sehen.

Die Bewegung der Bilder an der Wand haben wir mit eigenen Augen beob-

achtet, ohne daß Menschen in der Nähe waren.“ (Az 19 Js 1723/67, B1. 22.)

Die diesbezüglichen eidesstattlichen Aussagen von Frau Elfriede B i e l —

m e i e r haben folgenden Inhalt:

„Nach Arbeitsaufnahme am 19. 12. 1967, gegen 9.00 Uhr, zeigten mir Herr

Engelhard und zwei anwesende Männer vom E—Werk hier im Empfangszim—

mer links an der W’and ein großes Blumenbild, das sich soeben an der Vfand

selbst gedreht hatte. Ich sah dann selbst noch, wie das Bild halb gedreht an

der Wand hing und sich auch noch in entgegengesetzter Richtung drehte. Die

zwei Monteure vom E-Werk waren anwesend und haben dies auch beobachtet.

Gegen 9.30 Uhr saß ich im Büro an meinem Schreibtisch und wartete auf

Arbeitszuteilung. RA Adam war zu dieser Zeit bereits in seinem Zimmer.

Die beiden Büroangestellten S .. und H .. saßen an ihrem Schreibtisch und

schrieben. Ich hatte beide im Blickfeld. Ich sah dann, wie die S .. plötzlich

mit der Hand nach einem Bild schlug, das links von ihr an der Wand hing.

Die S .. konnte das Bild aber nicht mehr abfangen, weil sich dasselbe mehr-

mals um die eigene Achse drehte. Dabei hat die S .. einen Schrei gemacht.

Die S . . konnte sich erst langsam wieder beruhigen. Wenn sie das Bild selbst

in Bewegung gesetzt hätte, so hätte ich das bemerkt.

Ungefähr eine halbe Stunde später sah ich, wie sich das gleiche Bild wieder

an der Wand drehte.

Am Nachmittag des gleichen Tages bemerkte ich, daß sich Bilder und Kalender

an der Wand in der Kanzlei öfter von selbst drehten bzw. pendelten. So be-
wegten sich der Kalender hinter mir, ein Bild neben mir an der Wand, obwohl

niemand sie berührte. In der Regel saß die S.. bei diesen Vorgängen an
ihrem Schreibtisch.

Nachmittags gegen 15.00 Uhr ging ich in das Chefzimmer zu RA Adam und

legte die Post vor. Die Doppeltür zum Chefzimmer stand weit offen. Ich stand
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neben dem Schreibtisch des Chefs und wartete auf die Unterschrift. Plötzlich

hörte ich einen lauten Knall. Durch die offene Tür sah ich, daß die Glühbirne

in der Kanzlei zerplatzt war und die Scherben in dem angebrachten grünen

Netz lagen. Dabei schrien die beiden Mädchen in der Kanzlei laut auf.

Zu gleicher Zeit bemerkte ich auch, wie zu beiden Seiten der Türe die an der

Wand hängenden Bilder in der Kanzlei pendelten. Die Bilder konnten von

den Mädchen nicht berührt worden sein.

Am gleichen Nachmittage erlöschte auch einige Male der Ölofen in der Kanzlei

auf unerklärliche Weise. Ich sah auch, wie die Hängelampe im Flur schwang.“

(Az 19 Js 1723/67, B1. 36.)

Der oben genannte Praktikant des E-Werkes Rosenheim, Jürgen Meng,

machte folgende eidesstattliche Aussage über diese Ereignisse:

„Nachdem ich am 19. 12. 1967, vormittags, mit dem Werkmeister Alois Zacher

schon in der Kanzlei des RA Adam war, begab ich mich am gleichen Tage um

14.20 Uhr nach einem Anruf wieder dorthin. Bei mir war der Elektromeister

Friedinger. Wir stellten fest, daß die Glühlampe im Vorzimmer wieder zer-

platzt im Netz lag. Ich wechselte die Lampe aus und sah dann, daß sich das

kleine Bild an der Wand, rechts neben dem Platz der Angestellten S. ., am

Haken um 360 o drehte. Meiner Ansicht nach konnte Frl. S . . das Bild mit der

Hand nicht zum Kreisen an der Wand bringen, ohne daß ich dies bemerkt

hätte. Ich stand zu dieser Zeit etwa 2 Meter entfernt von Frl. S . . im Zimmer.

Kurz darauf habe ich bemerkt, wie nacheinander immer wieder die in der

Kanzlei an der Wand hängenden Bilder zu schwingen anfingen. Ich habe dies

mit eigenen Augen gesehen, ohne daß die Bilder von Menschen berührt wor—

den sind. Diese Vorfälle haben sich in der Zeit zwischen 14.00 und 15.00 Uhr

abgespielt. Wir gingen dann wieder in das Werk zurück.

Ungefähr um 16.30 Uhr erhielten wir wieder einen Anruf aus der Kanzlei.

Ich ging kurz nach 17.00 Uhr mit dem Elektromeister Friedinger zu Rechts—

anwalt Adam. Dort war in der Kanzlei wieder die Glühlampe zerplatzt, die
von uns gegen 18 Uhr ausgewechselt wurde. Im Chefzimmer standen bei

RA Adam Herr Engelbard, der Monteur Friedinger und ich bei offener Türe.

Die beiden Büromädchen standen neben ihren Schreibtischen und hatten sich

dort angelehnt. Frau Adam kam und ging zwischen den Mädchen durch.

Eines der Mädchen sagte kurz darauf: ‚Jetzt geht die Türe zu.‘ Gleichzeitig

bemerkte ich, daß die Türe leicht zuging. Es besteht allerdings die Möglich—

keit, daß Frau Adam beim Durchgehen an die Tür gestoßen war.

Ich habe mich dann bei geschlossener Türe mit RA Adam in seinem Zimmer

kurz unterhalten. Plötzlich hörte ich das Zerplatzen der Glühbirne im Vor—

zimmer. Ich trat sofort in das Zimmer hinaus und sah, daß die Glühlampe,
die etwa 3 Minuten vorher neu eingeschraubt worden war, wieder zerplatzt

war. Ich halte es für ausgeschlossen, daß eines der Mädchen die Glühlampe

zerschlagen haben kann, weil die Mädchen die Lampen der Höhe wegen nicht
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erreichen hätten können. Zum Auswechseln der Glühlampe haben wir immer
eine Staffelei benötigt, die der Monteur Friedinger bereits wieder weggetra-

gen hatte. Die defekte Lampe wurde nun nicht mehr ausgewechselt.“ (Az 19

Js 1723/67, B1. 23.)

Sehr bedeutsam ist hier auch noch die eidesstattliche Aussage des Vaters der

Angestellten S . . , der an diesem 19. Dezember 1967 gegen 14.00 Uhr ebenfalls

in die Kanzlei kam:

„Es war glaub ich am 19. 12. 1967 als meine Tochter mir erzählte, daß es in

der Kanzlei wieder verschiedene Vorfälle gegeben habe. Ich fuhr deshalb am

gleichen Tage gegen 14.00 Uhr mit meiner Tochter selbst zu Rechtsanwalt

Adam, um mich von den angeblichen Ereignissen dort selbst zu überzeugen.

Als ich mit meiner Tochter in die Kanzlei kam. war dort Frl. H.. bereits

anwesend. Ich nahm Platz an dem runden Tisch in der Kanzlei beim Ofen und
wartete auf Herrn Engelhard. Dabei unterhielt ich mich mit meiner Tochter,

die am Schreibtisch saß. Plötzlich sah ich, wie sich ein Bild, das an der Wand

hinter meiner am Schreibtisch sitzenden Tochter hing, bewegte und sich am

Nagel hängend mindestens zweimal um die eigene Achse drehte. Das Bild

blieb dann wieder still; es hing in etwa 160 cm Höhe an der Wand und hatte

eine Größe von etwa 20 X 30 cm.

Ich weiß bestimmt, daß sich das Bild ohne Berührung um die eigene Achse

drehte.

Frl. H .. hat dies auch beobachtet.

Meine Beobachtung, vor allem, daß keines der beiden anwesenden Mädchen

das Bild berührte, kann ich jederzeit beeiden.“ (Az 19 Js 1723/67, B1. 28.)

Wie belastend all diese Ereignisse für das Personal der Anwaltskanzlei Adam

waren, zeigt so recht folgende eidesstattliche Aussage des Bürovorstehers

Herrn Engelhard:

„Nachdem die Zustände so unerträglich wurden, entschloß sich Herr RA Adam

auf mein und seiner Frau Drängen hin, Frl. S . . ab 20. 12. zu beurlauben.

Am 20. 12. 1967 bin ich dann infolge der nervlichen Überlastung nicht mehr in

der Lage gewesen, meine Tätigkeit bei Rechtsanwalt Adam fortzusetzen und

bin an diesem Vormittag nach Hause gegangen.“ (Az 19 Js 1723/67, B1. 50.)

Am 20. 12. 67 ging auch Frl. S. in Urlaub.

Über die weiteren Ereignisse berichtet Frau Bielmeier in ihrer oben genann-

ten Aussage noch folgendes:

Am 20. 12. 1967 kam ich um 8.00 Uhr ins Büro. Ich war allein im Büro. Um un-

gefähr 10.30 Uhr kam der Briefträger und ich mußte aus der Portokasse 60

Pfennige für eine Paketgebühr herausnehmen. Die Portokasse war in der

linken Schublade des Schreibmaschinentischchens von Fräulein H. Die Kasse

habe ich nach Entnahme des Geldes der Ordnung halber wieder in die Schub-

lade zurückgelegt.

Grenzgebiete der Wissenschaft IV/1968‚ 17. Jg.
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Etwa eine halbe Stunde später sah ich plötzlich, daß die Schublade mit der

Kasse herausgezogen war. Ich habe hierauf die Schublade wieder hineinge-

schoben und war der Meinung, daß ich sie beim ersten Male vergessen hatte

richtig zu schließen.

Wieder etwa eine halbe Stunde später sah ich dann, daß die Schublade mit

der Kasse wieder ganz offen stand. Ich schob die Schublade wieder in den
Schreibtisch und stellte den Schreibmaschinenstuhl von Frl. H., die nicht an—

wesend war, davor.

Um ganz sicher zu gehen, beschwerte ich den Stuhl noch mit einer Schreib-

maschine. Dann passierte nichts mehr. Ich war bei den Vorfällen mit der

Schreibtischschublade alleine in der Kanzlei.

Die S. war an diesem Vormittag nicht im Büro.

Am 22. 12. 1967 war ich gegen 18.38 Uhr noch im Büro. Herr Rechtsanwalt

hatte den Besuch einer Journalistin. Kurz darauf kam Frl. S. aufgeregt ins
Büro. Ich saß an dem Fensterplatz, den vorher die S. innegehabt hatte.

Die S. lehnte am Schreibtisch des Herrn Engelhard. Sie hatte ihren Blick auf

einen Wandkalender gerichtet, der links von mir hing. Auf einmal sah ich, daß
sich die Blätter des Kalenders langsam hochstellten.

Am gleichen Abend noch war R. Adam mit der Journalistin und der S.‚ dann
im Büro und unterhielten sich. Ich war unterdessen in der Küche und unter-
hielt mich mit der Frau Adam. Die S. kam auf einmal in die Küche und bat
um ein Glas Wasser. Sie ging dann durch den Flur wieder zurück. Ich sah ihr
nach und stellte fest, daß die Hängelampe im Flur pendelte.“ (Az 19 Js 1723/67,
B1. 36 u. 37).

Es begannen nun die Weihnachtsferien. Die nächsten Zeugenaussagen und
Beobachtungen datieren schon auf 1968, worüber im nächsten Beitrag berich—
tet Wird. (Fortsetzung folgt)

DDr. Andreas Resch, A-6010 Innsbruck, Maximilianstraße 6, Postf. 8
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Dr. Peter U r b a n ‚ geb. am 5. 2. 1938 in Wien, studierte an der Uni-

versität Wien Psychologie, Philosophie und Ethnologie. 1965 promo-

vierte er bei Prof. Dr. Friedrich K a i n z mit einer Dissertation über

das Thema: „Schopenhauer und der gegenwärtige Stand der Parapsy-

chologie“. Seit 1963 war Urban gelegentlich Mitarbeiter von Prof.

Bender und hat an dessen Institut für „Grenzgebiete der Psychologie

und Psychohygiene“ in Freiburg im besonderen an empirischen Unter-

suchungen zur psychodiagnostischen Aussagemöglichkeit der Astro-

logie mitgewirkt. Sein Hauptinteresse gilt den erkenntnistheoretischen

Implikationen von Astrologie und Parapsychologie. In diesem Beitrag
befaßt sich der Autor mit dem viel diskutierten Begriff der Synchro-
nizität, der nach ihm sowohl ein formales als auch ein materiales
Apriori darstellt, was besagt, daß die Synchronizität einerseits kon—
krete individuelle Erfahrungen ermöglicht, andererseits die Trans—
zendenz ganz allgemein in die Erfahrung miteinbezieht.

I. Begriff

Jung und Pauli konzipierten den Begriff der „Synchronizität“ als Komple—

mentärbegriff zur Kausalität. Sie stellten fest, daß Kausalität durch konstanten

Zusammenhang innerhalb eines Ursache-Wirkung-Schemas charakterisiert

ist, Synchronizität dagegen, durch inkonstanten Zusammenhang, Kontingenz,

bzw. Gleichartigkeit oder „Sinn“. Durch die Bühler’schen Denkexperimente ist

der Sinn-Begriff aus der Isoliertheit bloß anthropomorpher Spekulation be-

freit worden und erhielt empirisch—experimentell fundierte Bedeutung. Durch

die Jung’sche Theorie gewinnt der Sinn-Begriff jedoch eine weitere Dimen—

sion, die wir hier erkenntnistheoretisch erfassen wollen. Halten wir uns
zunächst vor Augen, was mit Synchronizität eigentlich im konkreten Fall

gemeint ist. Wegen seiner Anschaulichkeit greifen wir einen von J. Mischo

interpretierten Vorfall heraus: „Es war im Jahre 1906, als die kleine
Gruppe der Getreuen Freud zu seinem fünfzigsten Geburtstag eine Medaille
schenkte, die auf der Vorderseite des Meisters Profil im Basrelief und auf der
Rückseite eine griechische Zeichnung des Königs Ödipus vor der Sphinx zeigt.
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Umrahmt ist die Zeichnung von einem Vers aus ‚König Ödipus‘ von Sopho—

kles: Der das berühmte Rätsel löste und ein gar mächtiger Mann war. Bei der

Überreichung der Medaille ereignete sich ein merkwürdiger Zwischenfall.

Als Freud die Inschrift las, wurde er blaß, unruhig und fragte mit erstickter

Stimme, wer diese Idee gehabt habe. Er benahm sich wie ein Mensch, dem

ein Geist erschienen ist. Als Federn ihm gesagt hatte, dies sei seine Idee

gewesen, berichtete Freud: „Als junger Student habe er unter den Arkaden

der Wiener Universität die Büsten früherer berühmter Professoren betrach-

tet. Damals habe er sich in der Phantasie ausgemalt, daß dort seine Büste
stände, und darunter gerade diese Worte aus dem Ödipus des Sophokles

graviert seien, die er jetzt auf der Medaille vor sich sehe.“”) J. Mischo inter-

pretiert diesen Vorfall: „Freud war der erste, der auf die Bedeutung des

Inzestwunsches und die damit verknüpften Strebungen im Unbewußten auf—

merksam gemacht hat. Er war es, der den entwicklungsgeschichtlichen Ort

in der Biographie des einzelnen entdeckte. Und gerade zu diesem Zeitpunkt,

als die Lösung des Rätsels der Sphinx geglückt und die Entsprechung zwi-

schen Jugendtraum und gewachsener Leistung sinnvoll geworden war, da

empfand Freud die Übereinstimmung des Goeth’schen ‚wie drinnen, so

draußen‘ als etwas Unheimliches. Dasselbe Arrangement des Schicksals, das

unter einer ödipalen Signatur diese unheimlich empfundene Koinzidenz zu-

stande gebracht hatte, sollte ihn fortan noch mit anderen wechselnden Er—

scheinungsformen des Unheimlichen konfrontieren“) Hier hat sich also eine

ganz bestimmte Erwartung, ein seelisch-geistiger Zustand, in sinnvoller, hoch-

spezifischer Weise in einem äußeren Ereignis manifestiert und objektiviert.

Manche dieser sinnvollen Zufälle haben auch ihre besondere historische

Relevanz. Colin Wilson, den wir hier beispielsweise zitieren wollen, hat in

seiner Rasputin—Biographie auf ein derartiges Synchronizitätsphänomen hin-

gewiesen: Bei Berücksichtigung der Zeitdifferenz zwischen den betreffenden

Orten, ist genau zur gleichen Zeit ein Attentat auf den österreichischen Thron—

folger und auf Rasputin erfolgt. Wilson schreibt: . . . „Es sind 50 Längengrade

zwischen Sarajevo und Pokrovskoe, das heißt, daß 11.00 Uhr in Sarajevo
ungefähr 2.15 Uhr in Pokrovskoe bedeutet. Es ist ein seltsamer Zufall, dal3

zwei Mörder fast im selben Augenblick zugeschlagen haben! —— Ein Zufall,

der einem an der Blindheit der Geschichte zweifeln läßt. Ferdinands Tod

machte den Krieg wahrscheinlich; Rasputins Verletzung machte ihn gewiß,

denn er war der einzige Mann in Rußland, der fähig gewesen wäre, ihn zu

verhindern“) Die Synchronizität betrifft hier keine Erwartungen oder son-

stige seelische Zustände; sie liegt in den Ereignissen selbst. An Hand der

hier geschilderten zwei Beispiele haben wir zwei Realisierungsmöglichkeiten
des Begriffs „Synchronizität“ kennengelernt. Wir können erstere als psychisch
induzierte S. bezeichnen. Da die zweite primär auf der sinnhaften Bezogenheit

der Tatsachen selbst beruht, wäre die Bezeichnung faktische S. angemessen.
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Die Unterscheidung der beiden Formen ermöglicht eine ergänzende sachliche

Polemik gegenüber einem erkenntnistheoretischen Standpunkt, der die Syn—

chronizität nur als bizarre psychologische Gegebenheit, ohne philosophische

Bedeutung, wertet. Er stellt sich nun die Frage, ob derartige Phänomene, die

anscheinende Absichtlichkeit im Schicksal des einzelnen (Schopenhauer) wirk-

lich garantieren. Vorerst beschäftigen wir uns noch mit den empirischen

Aspekten.

II. Der empirische Nachweis

C. G. Jung betont den Ausnahmscharakter der Synchronizitätsphänomene.
Wie kann man überhaupt deren Existenz, vor jeder theoretischen Spekula-
tion, wahrscheinlich machen? Gerade an den hier zitierten Beispielen wird
deutlich, daß das Zufallsargument wenig erklärt, aber auch kaum zu wider—

legen ist. Der große Schweizer Psychiater hätte hier festgestellt, da13 das
theoretische Modell der Synchronizität eben besondere Zufälle erklären soll.

Deshalb unterbietet die Zufallshypothese das Niveau der Problemstellung.

Er hat sie in solchen Zusammenhängen als „sinnlos“ verworfen. Nur so könne

die Integrität des Einzelfalles gewahrt bleiben. Im Interesse der objektiven

Tatsachensicherung müssen wir aber alle Möglichkeiten der Beweisführung

kritisch überprüfen. Verfolgen wir zunächst noch die Zufallshypothese. Sie

findet sich häufig in folgender Formulierung: „Unter den zahllosen Möglich-

keiten sich realisierender Ereignisse wird es sicher rein zufällige Parallelen

und Übereinstimmungen geben. Verfechter parapsychologischer oder syn-

chronistischer Theorien greifen derartige Zufälle unter Vernachlässigung der

Fälle, die keine strukturelle Ähnlichkeit aufweisen, heraus! Bei einem soge—

nannten Wahrtraum z. B. ist es wahrscheinlicher, daß die scheinbar prae-

kognitiven Elemente zufällig die Wirklichkeit treffen, als daß echte Prae—

kognition vorliegt. Die zahlreichen Träume, die keinerlei erkennbaren pro-

gnostischen Wert haben, werden hier ins Treffen geführt und gegenüber den

scheinbar paranormalen ausgespielt. Gegen die höchste Unwahrscheinlichkeit

des Zufalls — aus der ein parapsychisches Phänomen gefolgert wird — wird

die höchste Unwahrscheiniichkeit solcher Phänomene behauptet. Da also beide

Parteien von subjektiver Evidenz ausgehen, die einen davon, daß der Zufall

absurd wäre, die anderen davon, daß der Nicht-Zufall absurd wäre — wer

hat recht? (Neuhäusler). Wenn wir aber, zwischen den parapsychischen Phä—

nomenen (Telepathie, Hellsehen, Psychokinese und Praekognition) und den

eigentlich synchronistischen (wie wir sie e'mgangs zitiert haben),vor1äufig einen

Unterschied machen, können wir doch zur Klärung der Situation beitragen.

III. Der Erklärungswert der Synchronizitätstheorie

Haben wir zuerst zwischen den eigentlich „synchronistischen“ sinnvollen Zu—

fällen und den parapsychischen Phänomenen unterschieden, so fragen wir

jetzt inwieweit dieser Unterschied aufgehoben werden kann, 0b die syn—
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chronistische Perspektive wirklich paranormale Vorgänge begreifen läßt.
Unter dem a-kausalen Charakter der Synchronizität ist bekanntlich die

Gleichsinnigkeit mehrerer auf einer oder verschiedener Ebenen ablaufender

Vorgänge zu verstehen. Das magische Korrespondenzprinzip des Mittelalters

wird hier auf eine moderne wissenschaftliche Formel gebracht. Die pragma-

tisch erhellende Bedeutung der Theorie kommt bei der Untersuchung einer

Praekognitionsserie von Bender und Mischo zum Vorschein: . . . „Die Analyse
der sinnvollen Beziehungen zwischen den Gotenhafenträumen und den zu-
künftigen Realsituationen erbrachte empirische Gesichtspunkte, welche die
außerordentliche Bedeutung der Motivation für das Zustandekommen der
anscheinend ‚praekognitiven‘ Traumerlebnisse vor Augen finden. In allen

Fällen war eine markante emotionale Kondition der Träumerin feststellbar,

ein affektives Feld schien vorhanden, das Gegenwärtiges und Zukünftiges

miteinander verschränkte. Gestaltzusammenhänge wurden erkenntlich, die

einerseits Dominanten der Träume erhellten und andererseits spiegelbildlich

in der späteren Realsituation wiederzukehren schienen?) Bei diesem Beispiel

schien der Vorgang einer „praekognitiven“ Erfassung des Zukünftigen, die in

der Parapsychologie gewöhnlich als außersinnliche Wahrnehmung beschrie-

ben wird, so als ob zwischen „Innen“ und „Außen“ eine Identität bestände,

eine sinnvolle Koinzidenz. Hier scheint die Jung’sche Konzeption der Syn-

chronizität und ihrer psychologischen Bedingungen (Begriff eines „anordnen-

den Archetypus“) erhellender zu sein als der sich an das Reiz-Reaktions-
modell der normalen Wahrnehmung anlehnende Begriff einer „außersinn-

lichen Wahrnehmung“. Wie wir hier sehen, bewährt sich die synchronistische

Interpretationsmöglichkeit. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß die zitierte

Traumserie besonders augenfällig nach einer synchronistischen Interpretation

verlangt. Die zukünftige parapsychologische Forschung wird durch genaue

Motivationsanalysen zu klären haben, ob die synchronistische Verschränkung
von Gegenwärtigem und Zukünftigem, von Innerem und Äußerem, für die

paranormalen Vorfälle im allgemeinen charakteristisch ist.

IV. Das emotionale Spannungsfeld und das Zeiterleben

Affekt—positive und affekt-negative seelische Situationen geben die psycho-

logischen Hintergründe für paranormale Ereignisse ab. Besonders letztere

werden mit einer erstaunlichen Gleichförmigkeit im Laufe der Menschheits—

geschichte immer wieder mit okkulten Phänomenen in Zusammenhang ge-

bracht. Dementsprechend werden z. B. von C. G. Jung die quantitativen para—

psychologischen Resultate als emotional betonte, synchronistische Erwar-

tungseffekte, interpretiert. Hier stellt sich die Frage, wie verhält sich das

emotional betonte Erlebnis zur Synchronizität? Wie wir gesehen haben, er—

folgt durch die parapsychologischen Erlebnisse eine sinnvolle Verschränkung

innerer und äußerer Realität. Darüber hinaus kann man zeigen, daß durch die










































































